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Geschäftsführer 
Frank vom Endt 
 

AG Langenfeld (Rhld.) 
HRB 3740 

 

Commerzbank Hilden 
BLZ 300 400 00 
Kto. Nr. 63 30 377 
 

Stadt-Sparkasse Hilden 
BLZ 303 500 00 
Kto. Nr. 356 345 

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen 
gemäß § 48 Abs. 1 EstG 
Ab 01.01.2002 gilt das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im 
Baugewerbe. Danach muss jeder Auftraggeber einer Bauleistung 15 Prozent 
des Rechnungsbetrags einbehalten und direkt an das Finanzamt abführen. 
Der Steuerabzug kann unterbleiben, wenn sich der Auftraggeber von dem 
Unternehmen eine gültige Freistellungsbescheinigung des Finanzamts vorlegen 
lässt. 
 
Die für unser Unternehmen ausgestellte Bescheinigung finden Sie hier zum 
Ausdrucken auf Seite 2 dieses Dokuments. 
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